Kursive Bemerkungen in Endversion löschen,
blau markierte Elemente überschreiben und schwarz einfärben,
Auswahlfelder: zutreffende auswählen und schwarz einfärben, nicht zutreffende löschen.
! Bei mehreren Personen ist der Text anzupassen.

Verfügung/Beschluss						Bezeichnung des Entscheids
TG.MT.JAHR 								Datum der Entscheidung

über den Antrag auf Kostenübernahme für eine Brille / Reparatur einer Brille / eine Sehhilfe




A-Post Plus
Name Vorname
Strasse Nummer
PLZ Ort



Antrag von

Vorname Name, geb. TG.MT.JAHR, von Heimatort/Heimatland 	alle betroffenen Personen 
wohnhaft Strasse Nr., PLZ Ort						einzeln aufführen
materielle Hilfe seit TG.MT.JAHR

vom TG.MT.JAHR							Datum der Antragstellung

In oben genannter Angelegenheit ergibt sich aus vorliegender Aktenlage Folgendes:

Sachverhalt
Vorname Name wird seit dem TG.MT.JAHR wirtschaftlich von der Sozialhilfe Ort unterstützt. 

Vorname Name reichte am TG.MT.JAHR Belege für die Anschaffung einer Brille / von stärkeren Brillengläsern / für die der Reparatur einer Brille in Höhe von Fr. 0.00 ein und beantragte, es seien diese zu vergüten.

Die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen, namentlich Rezept, Offerte / Offerten, ärztliches Attest, Stellungnahme der Krankenpflegeversicherung, liegen vor und wurden überprüft.
oder
In der vorliegenden Krankenpflegeversicherung sind Sehhilfen nicht versichert, weshalb auf eine Kostenanfrage verzichtet wurde.

Der Antrag wurde am TG.MT.JAHR mit Vorname Name besprochen; das rechtliche Gehör wurde gewährt. Vorname Name hat keine rechtsrelevanten Einwände eingebracht / Vorname Name hat folgende Einwände eingebracht: Ausführungen zu den relevanten Argumenten der angesprochenen Person.

Erwägungen
Ein Antrag wird nach den geltenden Vorschriften und Grundsätzen am Wohnort beurteilt (vgl. dazu Art. 2 Abs. 2 ZUG). Es gelten die Regelungen nach Hinweis zum Grundsatzentscheid der Sozialbehörde oder kantonale Regelungen, z.B. Handbuch, Richtlinien, Entscheide.

Kosten für Brillen und weitere Sehhilfen gehören nach Hinweis Rechtsgrundlagen oder Kapitel C.6.5 Abs. 1 lit. a Skos in den Bereich der situationsbedingten Leistungen (SIL).

Situationsbedingte Leistungen sind beim zuständigen Sozialhilfeorgan vor der Anschaffung zu beantragen. Es werden nach Kapitel C.6.1 Erläuterungen d Skos nur anerkannte und belegte Kosten übernommen. 

Es besteht kein Wahlrecht zwischen vorrangigen Hilfeleistungen und Leistungen der Sozialhilfe. Daher ist bei Gesuchstellung zu beweisen, dass kein anderer Kostenträger für die Kosten aufkommen kann (vgl. dazu Hinweis Rechtsgrundlage zur Subsidiarität).

Kosten werden geprüft, sofern sie angemessen sind, in einem sinnvollen Verhältnis zum erzielten Nutzen stehen und den Zielen der Sozialhilfe dienen. Mit Hilfeleistungen dürfen nach Hinweis Rechtsgrundlage zur Bedarfsdeckung oder Kapitel A.3, Erläuterungen c Skos unterstützte Personen nicht bessergestellt sein als Menschen, die mit wenig Geld und ohne Sozialhilfeleistungen leben. Daher werden Kosten nur gewährt, wenn sie für die Zielerreichung notwendig sind (vgl. dazu Hinweis Rechtsgrundlage zur Definition von SIL oder Kapitel C.6.8 Abs. 1 Skos). Es werden nur anerkannte und belegte Kosten übernommen (vgl. dazu Hinweis Rechtsgrundlage zur Definition von SIL oder Kapitel C.6.1 Abs. 3 und Erläuterungen a Skos). 

Die Kosten für eine Brille inklusive Gestell oder für Kontaktlinsen können nach ärztlicher Verordnung respektive nach Brillenrezept des Optikers in einfacher Ausführung bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von Fr. 0.00 für Kinder bis 12 Jahren, Fr. 0.00 für Jugendliche bis 18 Jahren und Fr. 0.00 für Erwachsene alle Zahl Jahre übernommen werden. Es besteht nur ein Anspruch auf die effektiv notwendigen Kosten im Rahmen der festgelegten Beträge.

Bei einer Kinderbrille können in begründeten Fällen auch flexible Brillengestelle (Titanflex/Memoryflex) bewilligt werden.

Kosten, die den Maximalbetrag übersteigen oder die Notwendigkeit von Kontaktlinsen anstelle einer Brille müssen medizinisch begründet sein. 

Das Prinzip der Subsidiarität schliesst eine Kostenübernahme aus, wenn sich eine antragstellende Person selbst oder mit Hilfe von Dritten helfen kann. Daher werden keine Kosten geprüft, die bereits bezahlt worden sind. Werden Kosten nach Antragstellung von der antragstellenden Person oder mit Hilfe von Dritten bezahlt, obwohl noch keine Kostengutsprache vorliegt, entfällt eine weitere Bearbeitung des Antrags.

Ein Antrag auf Kostenübernahme kann ganz oder teilweise verweigert werden, wenn die beantragte Leistung nicht erforderlich ist oder wenn eine vertretbare, geeignete und günstigere Alternative zur Verfügung steht. Kostenanträge, die eine festgelegte Obergrenze überschreiten, werden abgelehnt.

Die Zuständigkeit der Sozialhilfe Ort ist gegeben. Vorname Name ist seit TG.MT.JAHR am Wohnort angemeldet und kann derzeit den Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten. 

Der Antrag ist anzunehmen. Die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme sind erfüllt. Die Kosten für die beantragte Leistung liegen im Rahmen der festgelegten Pauschale. Die beantragte Leistung dient den Zielen der Sozialhilfe. Sie kann nicht mit anderen Mitteln bezahlt werden. Ein Kostenerlass ist nicht möglich. Hier sind die im Sachverhalt aufgenommenen Ausführungen zu den relevanten Argumenten der antragstellenden Personen zu würdigen. Bei einer (Teil-)Abweisung ist mit Hinweis auf die Rechtsgrundlagen zu den Gründen Stellung zu nehmen.


Die Sozialbehörde entscheidet: 

1. Der Antrag vom TG.MT.JAHR = Antragstellung gem. Datum im Sachverhalt wird angenommen.

2. Die beantragten Kosten für die Brille in Höhe von Fr. 0.00 werden subsidiär vergütet. 

3. Der Betrag wird auf das Konto von Vorname Name überwiesen. 

4. Vorname Name hat den Nachweis über die einbezahlte Leistung bis spätestens Zahl Tage nach erfolgter Auszahlung der zuständigen Fachperson der Sozialhilfe unaufgefordert vorzulegen. 

5. Liegt der Nachweis innert der gesetzten Frist nicht vor, wird der ausbezahlte Betrag von der nächsten Auszahlung vom Lebensunterhalt in Abzug gebracht.
oder
6. Die Rechnung wird direkt von den Sozialen Diensten einbezahlt. 

7. Vorname Name hat die Rechnung für die Direktzahlung der zuständigen Fachperson der Sozialhilfe vorzulegen. 

8. Für die pünktliche Vorlage der Rechnung ist Vorname Name verantwortlich. Mahngebühren werden nicht übernommen. Fallen Mahngebühren an, werden sie im Falle einer Direktzahlung mit der Rechnung einbezahlt und bei der nächsten Auszahlung vom Lebensunterhalt in Abzug gebracht.

9. Die Kostengutsprache erlischt spätestens bei Beendigung der Sozialhilfeunterstützung. Nachträglich ausgelöste Kosten werden nicht mehr vergütet. 


Rechtsmittelbelehrung
Rechtsmittelschrift einfügen


Sozialbehörde Ort				
Unterschriften 


Verteiler
Vorname Name (Original)	alle Adressaten
Adressat (Original)		Vertretung im Verfahren, z.B. bei Beistandschaft
Sozialhilfeakte (Kopie)
weitere (Kopie)			z.B. Kantonales Sozialamt, Amt für Migration

